
Präambel

Die Marktgemeinde Marktl am Inn im Landkreis Altötting erlässt auf Grund
 der §§ 2 Abs. 1, 9, 10 und 13 a Baugesetzbuch (BauGB)
 des Art. 23 der Gemeindeordnung (GO)
 des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO)
 der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO)
 der Planzeichenverordnung (PlanZV)
in der jeweils zum Zeitpunkt dieses Beschlusses gültigen Fassung, den Bebauungsplan Nr. 20
„Bergham Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB als Satzung.

§1
Räumlicher Geltungsbereich

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. Nr. 20 „Bergham Teilbereich 
Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB ist die Planzeichnung M 1:1000 vom 14.12.2021 
maßgebend. Sie ist Bestandteil dieser Satzung.

§2
Bestandteile der Satzung

Der Bebauungsplan Nr. 20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB besteht 
aus:
1) Planzeichnung (M 1:1.000) mit zeichnerischem Teil vom 14.12.2021 mit

Übersichtslageplan und den Planlichen und Textlichen Festsetzungen
2) Begründung vom 14.12.2021
3) Anlage 1: Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung im Rahmen des

Bebauungsplanverfahrens Babuungsplan Nr. 20 "Bergham Teilbereich Altenbuchner"
Bericht Nr. M163027/01 vom 13.09.2021, Müller-BBM GmbH aus Planegg

Marktgemeinde   , den __.__.____, _____________________________
Marktl am Inn                                    Benedikt Dittmann, 1. Bürgermeister

Verfahrensvermerke

1. Aufstellungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Marktgemeinderat von Marktl am Inn hat in der Sitzung vom 09.02.2021 die Aufstellung des
Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“
gemäß § 13 a BauGB beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.02.2021 ortsüblich
bekannt gemacht.

2. Billigungs- und Auslegungsbeschluss
Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 14.09.2021 den Bebauungsplan mit integrierter
Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB i. d. F. vom
14.09.2021 gebilligt. Gleichzeitig wurde der Auslegungsbeschluss gefasst.

3. Öffentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB)
Die öffentliche Auslegung zum Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung Nr. 
20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB in der Fassung vom 14.09.2021 
erfolgte in der Zeit vom 04.10.2021 bis einschließlich 04.11.2021.

4. Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)
Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich 
Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB in der Fassung vom 14.09.2021 wurden die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 BauGB in der Zeit vom 04.10.2021 bis 
einschließlich 04.11.2021 beteiligt.

5. Satzung (§ 10 Abs. 1 BauGB)
Der Marktgemeinderat hat mit Beschluss vom 14.12.2021 den Bebauungsplan mit integrierter 
Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB in der Fassung 
vom 14.12.2021 als Satzung beschlossen.

Marktgemeinde   , den __.__.____, _____________________________
Marktl am Inn                                    Benedikt Dittmann, 1. Bürgermeister

6. Inkrafttreten (§ 10 Abs. 3 BauGB)
Der als Satzung beschlossene Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 20 „Bergham 
Teilbereich Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB wurde am __.__.____ gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB in der Fassung vom 14.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht.
Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich Altenbuchner“ 
gemäß § 13 a BauGB mit Begründung wird seit diesem Tag zu den üblichen Dienststunden im 
Rathaus zu jedermann Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft 
gegeben. Der Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung Nr. 20 „Bergham Teilbereich 
Altenbuchner“ gemäß § 13 a BauGB ist damit rechtswirksam. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 
3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB ist hingewiesen worden.

Marktgemeinde   , den __.__.____, _____________________________
Marktl am Inn                                    Benedikt Dittmann, 1. Bürgermeister
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II.   PLANLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.0 BAUWEISE, BAUGRENZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

6.0 GRÜNORDNUNG
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 20 und Abs. 6 BauGB)

6.2 zu pflanzende Einzelbäume:

6.2.1 Baum I. Ordnung (Hochstamm) nach Pflanzliste Punkt IV.3.1, eine
lagemäßige Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter
Einhaltung der Anzahl ist erlaubt.

Baugrenze für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB),
hier Zweckbestimmung: Nebenanlagen, Garagen und Carports

2.2

4.0 SONSTIGE PLANZEICHEN UND FESTSETZUNGEN

4.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
(§ 9 Abs. 7 BauGB, Innenkante maßgebend)

6.1 zu erhaltende Einzelbäume

2.1 Baugrenze

1.1 dörfliches Wohngebiet gemäß § 5 a BauNVO;
nicht zulässig sind die Ausnahmen gemäß § 5 a Abs. 3 Nr. 1 bis 3
BauNVO.

5.0 VERKEHRSFLÄCHEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

5.1 Straßenverkehrsfläche, öffentlich

5.2 Straßenbegrenzungslinie

5.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung,
hier Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg öffentlich

5.4 Einfahrtsbereiche

4.2 festgesetzter Höhenbezugspunkt in Meter über Normal Null
(§ 9 Abs. 3 BauGB)

4.3 Anbauverbotszone 15 m Kreisstraße AÖ 22

370,00

3.0 LÄRMSCHUTZ

3.1 Passiver Schallschutz

3.1.1 Fassaden (ungefähre Lage), an denen die Beurteilungspegel in
Höhe von Lr= 49 dB(A) in der Nacht durch Verkehrslärm übertroffen
werden - textliche Festsetzungen hierzu siehe Punkt III.9.0

681

171G001 

D-1-71-123-13

5,0

7.0 KENNZEICHNUNGEN UND NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN

7.1 Flurstücksgrenze

7.2 Flurstücksnummer

7.3 Bestandsgebäude

7.4 Baudenkmal, amtlich kartiert (Quelle BayernAtlas)

8.1 Bemaßung

8.0 HINWEISE

8.6

Nutzungsschablone

MDW dörfliches Wohngebiet (§ 5 a BauNVO)
o offene Bauweise
0,6 max. zulässige Grundflächenzahl (GRZ)

(§ 19 BauNVO)
1,2 max. zulässige Geschossflächenzahl (GFZ)

(§ 20 BauNVO)
gem.Planeintrag max. zulässige traufseitige Wandhöhe (WH)
gem.Planeintrag max. zulässige Firsthöhe (FH)

Art der baulichen
Nutzung

max. zulässige Grundflächenzahl
GRZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Grundstücksfläche

8.2

Abbruch Gebäude

Bauweise

6.3 Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und
für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen, sowie von Gewässern

hier: Erhalt der bestehenden Gehölze

7.5 Geotop, amtlich kartiert (Quelle BayernAtlas)

o

GRZ
max. 0,6

GFZ
max. 1,2

FH
gem.

Planeintrag

MDW

WH
gem.

Planeintrag

max. zulässige
Geschossflächenzahl GFZ
Verhältnis der überbaubaren Fläche zur
Geschossfläche

max. zulässige Wandhöhe WH
in Metern

max. zulässige Firsthöhe FH
in Metern

8.3

Sichtdreieck 3,0/70 m (zur Kreisstrasse AÖ 22)

6.2.2 Obstbaum nach Pflanzliste Punkt IV.3.2, eine lagemäßige
Standortverschiebung um bis zu maximal 5 m unter Einhaltung der
Anzahl ist erlaubt.

8.5

Straßenkante AÖ 22

Ortsdurchfahrt (Standort)OD8.7

Geländehöhe aus Geodaten (www.geodatenonline.bayern.de)

8.8

8.4 geplante Haupt- und Nebengebäude

7.6
W, S

Hauptversorgungsleitungen unterirdisch mit Schutzstreifen
W - Wasserleitung (Wasserzweckverband),
       Schutzstreifen beidseitig 4,0 m
S -  Strom (Bayernwerk), Schutzstreifen beidseitig 2,5 m

III.  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.0 FESTSETZUNGEN NACH BAUGB UND BAUNVO

Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16, §19, § 20 BauNVO)

1.1

GRZ max. zulässige Grundflächenzahl: max. 0,61.1.1

Wandhöhe (WH)

Die traufseitige Wandhöhe (WH) ist das Maß vom jeweils festgesetzten
Höhenbezugspunkt (sh. Punkt II.4.2) bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut
oder bis zum oberen Abschluss der Wand.

maximal zulässige traufseitige Wandhöhe (WH) in Metern: gem. Planeintrag

Für untergeordnete Bauteile bzw. Anbauten, die sich max. über 30% der
Gebäudefassade erstrecken, gilt eine Mindestwandhöhe von 3,50 m.

Für Garagen gilt eine
maximal zulässige traufseitige Wandhöhe (WH) in Metern: 3,5 m

1.1.3

GFZ max. zulässige Geschossflächenzahl: max. 1,21.1.2

Abstandsflächen

Es gelten die Vorschriften des Art. 6 BayBO. Für die Bemessung der Abstandsfläche ist
die Wandhöhe maßgebend. Die abstandsrelevante Wandhöhe ist das Maß vom
natürlichen Gelände bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut oder bis zum
oberen Abschluss der Wand.

1.3

Nebenanlagen

Verfahrensfreie Bauvorhaben nach Art. 57 Abs. 1 BayBO und Nebenanlagen nach
§ 14 Abs. 1 BauNVO sind außerhalb der Baugrenzen nicht zulässig.
Außerhalb der Baugrenzen sind nur folgende genehmigungsfreie Nebenanlagen gemäß
Art. 57 Abs. 1 BayBO  zulässig:
 einmalig in Form von Gartengerätehäuschen, Gewächshäusern, Bienenhaus oder

Holzlege, mit einem maximalen Brutto-Rauminhalt bis 50 m³,
 Terrasse auch mit Überdachungen mit einer Fläche von max. 30 m² mit einer

maximalen Tiefe von bis zu 3,0 m,
 Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 75 m³,
 Stellplätze.
Ebenso dürfen Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 2 BauNVO außerhalb der Baugrenzen
errichtet werden.

1.4

2.0 GESTALTERISCHE FESTSETZUNGEN NACH Art. 81 BayBO

Dachform/ Dachneigung

Dächer mit durchgehender Firstlinie des Hauptbaukörpers, First parallel zur längeren
Gebäudeseite.

Ausschließlich zulässige Dachformen und Dachneigungen:
für Haupt und Nebengebäude:
- Satteldach/Walmdach/Krüppelwalmdach 15° bis 35°
- Pultdach bis 5° - 15°
- Flachdach ausschließlich begrünt

2.1

Dachdeckung

Ziegel in Rot- u. Braun- und Grautönen, ausschließlich beschichtete Blechdeckungen in
Rot-, Braun u. Grautöne bzw. Dachdeckungen aus Titanzink.
Aufgeständerte Solaranlagen auf den Dachflächen sind nicht zulässig. Die Solaranlagen
sind in Dachneigung möglichst eng an das Dach anliegend zu montieren.

2.2

Bauweise

Es gilt die offene Bauweise.
offene Bauweise (o): maximale Gebäudelänge bis 50 m,

seitlicher Grenzabstand mind. 3 m,
gem. § 22 Abs. 2 Satz 1 BauNVO .

1.2

Firsthöhe (FH)

Für die Firsthöhe gilt das Maß vom jeweils festgesetzten Höhenbezugspunkt (sh. Punkt
II.4.2) bis zum First.
maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Metern: gem. Planeintrag

Für Garagen gilt eine
maximal zulässige Firsthöhe (FH) in Metern: 4,6 m 

1.1.4

6.0 WASSERWIRTSCHAFT
(§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

Die Beseitigung des Wassers ist über ein Trennsystem zu gewährleisten.

Schmutzwasser
Das Schmutzwasser  (soziale Abwasser) ist dem gemeindlichen Kanal zuzuführen.

Niederschlagswasser (Oberflächenwasser)
Die anfallenden Dach- und Oberflächenabwässer sind auf dem eigenen Grundstück
breitflächig unter Ausnutzung des Filtervermögens der oberen belebten Bodenzone, zu
versickern.
Das Niederschlagswasser kann alternativ über einen Oberflächenwasserkanal dem
Vorfluter zugeführt werden.

Generell sind die Vorgaben der Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)
in Verbindung mit den einschlägigen technischen Regeln (u.a. TRENOG, TRENGW,
DWA-M153 „Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser“, DWA-A 117
„Bemessung von Regenrückhalteräumen“, DWA-A 138 „Anlagen zur Versickerung von
Niederschlagswasser“) zu beachten.

6.1

3.0 GARAGENZUFAHRTEN UND STELLPLÄTZE
(§ 9 Abs.1 Nr. 4 BauGB)

Stellplätze und Garagenzufahrten:
Stellplätze und Garagenzufahrten dürfen zur Straße hin nicht eingezäunt werden
und sind mit wasserdurchlässigen Belägen auszubilden (bituminöse Befestigungen sind
nicht zulässig). Vor den Garagen ist in ihrer Einfahrtsbreite ein Stauraum von min. 5,00 m
Länge zur Straßenbegrenzungslinie vorzusehen.

3.1

Stellplatzanzahl:
Es gilt die Stellplatzsatzung des Marktes Marktl vom 21.04.2021. Pro Wohneinheit sind
entsprechend der Stellplatzsatzung mind. 2 PKW-Stellplätze auf dem Baugrundstück
nachzuweisen. Garagenstellplätze können angerechnet werden. Der Stauraum vor der
Garage darf nicht als Stellplatz angerechnet werden.

3.2

4.0 EINFRIEDUNGEN
(§ 9 Abs.4 BauGB, Art. 81 BayBO)

Für Einfriedungen gilt die Satzung über Einfriedungen des Marktes Marktl vom
13.07.2021.
Gem. Satzung beträgt die Höhe aller Zaunarten ab Gelände max. 1,60 m ab Gelände.

4.1

5.0 AUFSCHÜTTUNGEN, ABGRABUNGEN UND STÜTZMAUERN
(§ 9 Abs.1 Nr. 17 BauGB)

Stützmauern:
Die Ausbildung von Stützmauern ist nur bis zu einer Höhe von 0,5 m ausgehend vom
natürlichen Gelände zulässig.

5.2

7.0 SICHTDREIECKE

Die erforderlichen Sichtdreiecke bei den Einmündungen in die Kreisstraße sind von
sichtbehindernden Anlagen aller Art freizumachen bzw. freizuhalten, die mehr als 80 cm
über die Fahrbahnoberfläche der Straße ragen.
Einzelne Bäume, Lichtmasten, Lichtsignalgeber und ähnliches sind innerhalb der
Sichtfelder möglich, wenn sie den wartepflichtigen Fahrern die Sicht auf bevorrechtigte
Fahrzeuge oder nichtmotorisierte Verkehrsteilnehmern nicht verdecken.
Geländeaufschüttungen sind hier nicht zugelassen.

Aufschüttungen und Abgrabungen:
Aufschüttungen und Abgrabungen sind auf den Baugrundstücken in einer Höhe von
max. 1,0 m ab natürlicher Geländeoberfläche zulässig. Auf einem mindestens 0,5 m
breiten Streifen entlang der Grundstücksgrenze, die an landwirtschaftlichen Nutzflächen
anliegen, sind keinerlei Aufschüttungen/ Abgrabungen zulässig (Beibehaltung des
natürlichen Geländes).

5.1

8.0 ERNEUERBARE ENERGIEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB)

Bei der Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen sind ausschließlich
technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom,
Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien (einschl. der passiven Nutzung von
Solarenergie) oder Kraft-Wärme-Kopplung zulässig.

8.1

6.2

6.3

9.0  LÄRMSCHUTZ
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen
Aufenthaltsräumen ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ein rechnerischer
Nachweis der ausreichenden Schalldämmung der Außenbauteilkonstruktionen
gegenüber dem Außenlärm nach der DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1:
Mindestanforderungen, Stand 2018-01) in Verbindung mit der DIN 4109-2 (Schallschutz
im Hochbau - Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen, Stand
2018-01) zu führen.

9.1

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN ZUR GRÜNORDNUNG

1.0 UMSETZUNG, PFLANZENQUALITÄTEN, MINDESTPFLANZGRÖSSEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

Allgemeines

Die privaten Vegetationsflächen sind entsprechend den planlichen und textlichen
Festsetzungen anzulegen, zu sichern und dauerhaft zu erhalten. Ausbleibende Pflanzen
sind zu ersetzen. Die Vegetationsflächen sind spätestens in der Pflanzperiode nach
Erstellung der Erschließungsflächen und nach Nutzungsaufnahme /-beginn der Gebäude
fertigzustellen. Nach- und Ersatzpflanzungen haben den Pflanzqualitäten des
Grünordnungsplanes zu entsprechen. Die Pflanzenqualitäten müssen den
Gütebestimmungen des Bundes deutscher Baumschulen (BdB) entsprechen.
Für die im Plan festgesetzten Neuanpflanzungen von Gehölzen in den öffentlichen und
privaten Vegetationsflächen wird die Verwendung der in Punkt IV.3.0 ausgewiesenen
Gehölze festgesetzt.
In den privaten Vegetationsflächen ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind
ergänzend für strauchartige und bodendeckende Bepflanzung Ziersträucher, außer die in
Punkt IV.4.0 beschriebenen Arten, zugelassen.
Für freiwachsende Hecken u. Gehölzgruppen:
Pflanzdichte 1 Stück / 1,5 m² bei Reihenpflanzung:
Pflanzqualitäten: Bäume I. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 16 -18 cm

Bäume II. Ordnung: Hochstamm, 3xv., STU 12 -14 cm
oder Heister, 2xv., 150 -200 cm

Sträucher: 2xv., 100-150 cm bzw. 60 - 100 cm

3.0 ZU VERWENDENDE GEHÖLZE
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Bäume I. Ordnung:

Acer pseudoplatanus Berg-Ahorn
Acer platanoides Spitz-Ahorn
Quercus robur Stiel-Eiche
Tilia cordata Winter-Linde

3.1

Bäume II. Ordnung:

Prunus avium Vogel-Kirsche
Prunus padus Trauben-Kirsche
Sorbus aucuparia Eberesche
Acer campestre Feld-Ahorn
Carpinus betulus Hainbuche
Pyrus pyraster Wildbirne
Sorbus aria Mehlbeere
alle Obst- und Nussbäume (Mindest-Pflanzqualität: Hochstamm)
Obstbäume als standortgerechte und regionaltypische Arten

und Sorten
Juglans regia Walnuss als Sämling

3.2

Sträucher:

Cornus sanguinea Hartriegel
Corylus avellana Hasel
Cornus mas Kornelkirsche
Euonymus europaeus Pfaffenhütchen
Lonicera xylosteum Heckenkirsche
Ligustrum vulgare Liguster
Rosa canina Hunds-Rose
Salix caprea Sal-Weide
Sambucus nigra Holunder
Viburnum opulus Gemeiner Schneeball
Viburnum lantana Wolliger Schneeball

In den privaten Vegetationsfläche ohne Pflanzauflagen und um das Gebäude sind
ergänzend für zusätzliche Bepflanzung Ziergehölze, außer die in Punkt IV.4.0
beschriebenen Arten, zugelassen.

3.3

4.0 UNZULÄSSIGE PFLANZENARTEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Landschaftsfremde Baumarten wie Edeltannen oder Edelfichten, Zypressen, Thujen usw.
sowie alle Trauer- oder Hängeformen (in allen Arten und Sorten) dürfen nicht gepflanzt
werden.

5.0 LAGE VON VER- UND ENTSORGUNGSLEITUNGEN
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Die festgesetzten Pflanzflächen sind von Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom,
Wasser, Abwasser, Post, Gas etc.) ausdrücklich freizuhalten, um die Pflanzung und den
langfristigen Erhalt der geplanten Gehölze zu gewährleisten.
Die jeweiligen Abstände nach den entsprechenden Richtlinien sind einzuhalten.
Bei Pflanzung im Bereich von bestehenden Ver- und Entsorgungsleitungen sind nur
flachwurzelnde Sträucher zu verwenden. Bäume und tiefwurzelnde Sträucher sind nicht
erlaubt. Bei Baumpflanzungen ist ein Mindestabstand von je 2,50 m beiderseits von
Kabeltrassen freizuhalten, ansonsten sind entsprechende Schutzmaßnahmen
durchzuführen.

6.0 PFLANZENBEHANDLUNGSMITTEL
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Der Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und mineralischen Düngemitteln ist auf den
festgesetzten Vegetationsflächen zum Schutz des Grundwassers sowie von Tieren und
Pflanzen und im Hinblick auf eine möglichst standortgemäße und naturnahe
Artenzusammensetzung nicht zulässig.

2.0 FESTSETZUNGEN INNERHALB DES BAUGRUNDSTÜCKES
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und 25 BauGB)

Ein- und Durchgrünung des Baugrundstückes

Je angefangene 200 m² nicht überbauter und nicht befestigter Grundstücksfläche ist zur
Durchgrünung des Baugrundstückes mindestens ein Laubbaum II. Ordnung oder ein
Obstbaum und 5 Sträucher zu pflanzen (Nadelgehölze dürfen ersatzweise nicht
angerechnet werden!). Die Pflanzgebote gemäß Planzeichen unter Punkt II.6.2.1 und
II.6.2.2 können angerechnet werden.
Die nicht überbauten Flächen sind zu 100 % zu begrünen und dauerhaft als Wiese,
Rasen oder mit Bepflanzung anzulegen.

2.1

V. HINWEISE

1.0 SICHERSTELLUNG DES PFLANZRAUMES

Großbäume: Baumgruben: 200 x 200 x 100 cm
Kleinbäume: Baumgruben: 150 x150 x 80 cm
Gehölze: Auftrag Oberboden: 20 - 30 cm
Rasen: Auftrag Oberboden: 10 - 15 cm

2.0 GRENZABSTÄNDE

Die Grenzabstände gemäß den gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten:
Zu Nachbargrundstücken: 2,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
0,5 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Zu landwirtschaftlichen Grundstücken: 4,0 m bei Einzelbäumen u. Heistern,

sowie Sträuchern über 2,0 m Wuchshöhe
2,0 m bei Sträuchern bis zu einer Wuchshöhe von

max. 2,0 m
Im Übrigen wird auf die Vorgaben des AGBGB verwiesen.

3.0 BODENDENKMÄLER

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes sind keine Bodendenkmäler vorhanden.
Zufällig zutage tretende Bodendenkmäler und Funde gemäß Art. 8 DSchG sind meldepflichtig an
das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde.

6.0 BAUMATERIALIEN

Es sollten nach Möglichkeit ökologisch verträgliche Baumaterialien verwendet werden (z.B. Holz,
Ziegel, Zellulose, Kork, Flachs, Schaf/- Schurwolle, Mineralische Putze und Naturfarben,
Linoleum,....).

7.0 SCHUTZ DES MUTTERBODENS NACH § 202 BauGB

Vor jeder Baumaßnahme ist der anstehende Oberboden insgesamt zu sichern und zur
Wiederverwendung zwischenzulagern (DIN 18915). Die Humusmieten sind mit Leguminosen zu
begrünen.

8.0 AUSHUBARBEITEN / ALTLASTEN

Überschüssiges Aushubmaterial ist ordnungsgemäß zu entsorgen. Es darf nicht in der freien
Landschaft abgelagert werden. Dieses Verbot gilt insbesondere auf ökologisch wertvollen
Flächen, wie Feuchtwiesen, Trocken- und Magerstandorten, Feldgehölzen, alten Hohlwegen,
Bachtälern, Waldrändern usw.

Auf den hier überplanten Flächen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Altlasten vorhanden.
Die Untere Bodenschutzbehörde ist unverzüglich zu benachrichtigen (Mitteilungspflicht gem. Art.
1 BayBodSchG), falls bei den Erschließungsarbeiten bzw. beim Aushub von Baugruben
Auffälligkeiten im Untergrund angetroffen werden, die auf eine schädliche Bodenveränderung
oder auf eine Altablagerung deuten. Die Erdarbeiten sind in diesem Fall unverzüglich in diesem
Bereich zu unterbrechen.

9.0 SCHUTZ DER HEIMISCHEN INSEKTENWELT

Umweltschonende Beleuchtung - die Beleuchtung des geplanten Gebietes sind möglichst
„insektenfreundlich“ und umweltschonend in Bezug auf Art und Intensität der verwendeten
Beleuchtung mit einer möglichst geringen Abstrahlung in die Umgebung zu gestalten sowie auf
ein unbedingt notwendiges Maß zu beschränken.
Es werden LED-Leuchten mit warmweißem Licht (Farbtemperatur unter 3.300 Kelvin)
empfohlen. Das Lampengehäuse soll zur Minimierung der Störwirkung gekapselt und nach oben
abgeschirmt sein.

Da besonders im besiedelten Gebiet ein schleichender Quartierverlust an Gebäuden für
zahlreiche Vogel- und Fledermausarten zu verzeichnen ist, sollen an allen Gebäuden Quartiere
für Gebäudebrüter (Mauersegler, Haussperling, Hausrotschwanz, Fledermausarten) nach
nachfolgendem Schlüssel geschaffen werden:
Wohn- und Gewerbegebäude mit mehr als 2 Geschossen bzw. ab 6 m Wandhöhe mind. 0,2
Quartiere je lfm. Fassade.

10.0 SOLARENERGIE

Die Nutzung von Solarenergie wird grundsätzlich empfohlen, dabei sollte eine gestalterisch
verträgliche Einbindung in die Dachlandschaft beachtet werden.

11.0 SAAT- UND PFLANZGUT

Für Ansaaten und Pflanzungen im Planungsgebiet wird die Verwendung von autochthonem
Saat- und Pflanzgut empfohlen.

12.0 BRANDSCHUTZ

Alle baulichen Anlagen müssen über befestigte Straßen und Wege erreichbar sein.
Die Flächen für die Feuerwehr auf dem Grundstück einschließlich ihrer Zufahrten müssen dem
Art. 31 BayBO, sowie dem Art. 5 BayBO und DIN 14090 entsprechen.
Im Rahmen der Einzelbaugenehmigung muss der Bauwillige den Löschwasserbedarf im
Rahmen des Brandschutznachweises ermitteln und die notwendigen Mengen, sofern und
soweit sie über das vom öffentlichen Netz oder auf sonstige Weise vom Markt Marktl a. Inn
bereitgestellte Maß von 48 m³/h über mind. 2 Stunden (= insgesamt mind. 96 m³ in 2 Stunden)
gemäß DVGW-Merkblatt W 405 hinausgehen und in einem Umkreis von
300 m keine ausreichende unabhängige Löschwasserversorgung zur Verfügung steht, auf
seinem Baugrundstück bereitstellen (Zisternen, Löschwasserteich).

13.0 VERSORGUNGSLEITUNGEN

Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt Bäume, unterirdische Leitungen
und Kanäle" der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2013 -
siehe hier u.a. Abschnitt 6 - zu beachten. Durch die Baumpflanzungen darf der Bau, die
Unterhaltung und Erweiterung von Versorgungleitungen nicht behindert werden.

Ebenso ist das “Merkblatt zum Schutz der Verteilungsanlagen“, sowie die “Sicherheitshinweise
für Arbeiten in der Nähe von Kabel-, Gas- und Freileitungen“ zu beachten.

15.0 HOCHWASSEREREIGNIS / STARKREGENEREIGNISS

Das festgesetzte dörfliche Wohngebiet liegt unmittelbar am Inn, ist jedoch weder als
Überschwemmungsgebiet noch als Hochwassergefahrenfläche HQ 100 eingestuft.
Somit ist das Vorhaben vor einem hundertjährigen Hochwasserereignis am Inn geschützt.
Allerdings steigt auch in geschützten Bereichen bei Hochwasser das Grundwasser weiterhin an,
im extremen Hochwasserereignis bis zur Geländeoberkante. Daher ist eine
hochwasserangepasste Bauweise empfohlen.
Auch ein grundsätzliches Risiko für Starkregenereignisse kann nicht ausgeschlossen werden.
Starkregenereignisse können flächendeckend überall auftreten und werden voraussichtlich durch
die Klimaänderung an Häufigkeit und Intensität weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund ist es
unabdingbar, alle Möglichkeiten zur Minimierung der potenziellen Schäden ins Auge zu fassen.
Ziel muss es dabei sein, alle möglichen Wassereindringwege in geplante Gebäude bis zu den
relevanten Höhen zu verschließen. Außerdem muss durch entsprechend angepasste Nutzung
der tieferliegenden Räume sichergestellt werden, dass empfindliches oder besonders wertvolles
Inventar nicht durch Wassergefahren geschädigt werden kann. Auch bei Bauvorhaben, bei
denen die Barrierefreiheit zu fordern ist, muss der Schutz vor eindringendem Wasser
ausreichend berücksichtigt werden.

Die Gebäude sollten mind. 25 cm über der höchsten Geländeoberkante wasserdicht errichtet
werden (Keller wasserdicht und auftriebssicher, dies gilt auch für Kelleröffnungen, Lichtschächte,
Zugänge, Installationsdurchführungen etc.). Sollten Lichtgräben für höherwertige Nutzung der
Keller zugelassen werden, sind diese ebenfalls so zu konstruieren, dass weder Grundwasser
noch Oberflächenwasser zutreten kann.
Vorkehrungen sind zu treffen, um einen Rückstau aus der Kanalisation zu vermeiden.

Die Planer und Bauherren werden auf die dauerhaft verbleibenden Starkregenrisiken
ausdrücklich hingewiesen. Hierzu sind die Hochwasserschutzfibel zur wassersensiblen Bauweise
des Bundesbauministeriums zu beachten:
www.fib-bund.de/lnhalt/Themen/Hochwasser.
Weiterhin wird auf die neue Arbeitshilfe des StMUV und StMB zu Hochwasser- und
Starkregenrisiken in der Bauleitplanung hingewiesen:
https://www.stmuv.bayern.de/themen/wasserwirtschaft/hochwasser/doc/arbeitshilfe.pdf. Der
Abschluss einer Elementarschadensversicherung wird empfohlen. (weitere Informationen:
www.elementar-versichern.de)

14.0 ABFALLWIRTSCHAFT

Die Mülltonnen der nicht unmittelbar an der Erschließungsstraße gelegenen Gebäude sind an
den Abfuhrtagen an der nächstgelegenen Erschließungsstraße bereitzustellen.

4.0 BAUDENKMÄLER

Für jede Art von Veränderung an den Baudenkmälern ehemaliges Wirtshaus, Scheune und
Gartenhaus (D-1-71-123-13) (sh. Planzeichen II.6.4) und in seinem Nähebereich gelten die
Bestimmungen der Art. 4 - 6 BayDSchG. Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei
allen Planungs-, Anzeige-, Zustimmungs- sowie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 BayDschG und
bei allen baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen Baudenkmäler unmittelbar oder in
ihrem Nähebereich betroffen sind, zu beteiligen.

5.0 GEOTOP

Bei jeder Art von Veränderung oder Eingriff am Geotop "Steigdruckbrunnen in Bergham"
(171G001)  (sh. Planzeichen II.6.5) und in seinem Nähebereich ist das Landratsamt Altötting im
Vorfeld zu beteiligen.

16.0 ANGRENZENDE LANDWIRTSCHAFT

Die durch die ordnungsgemäße Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen
Nutzfläche auftretenden Immissionen in Form von Geruch, Staub und Lärm sind zu dulden.

ZUGÄNGLICHKEIT DER TECHNISCHEN NORMEN, RICHTLINIEN ETC.
Alle technischen Normen, Richtlinien, Arbeitsblätter und sonstigen technischen
Vorschriften, sowie die Ortssatzungen auf die der Bebauungsplan in seinen planlichen
und textlichen Festsetzungen verweist, werden bei der Gemeinde bei der Auslegung zur
Einsicht bereit gehalten.

21.0 AUSGLEICHSFLÄCHE
(§ 9 Abs. 1a BauGB)

Eine Ausgleichsfläche ist in diesem Fall nicht nötig, da das Bauleitplanverfahren gemäß § 13 a
BauGB durchgeführt wird.

17.0 ANBAUVERBOTSZONE / KREISSTRASSE AÖ 22

Die Anbauverbotszone entlang der Kreisstraße AÖ 22 beträgt 15 m. In dieser Anbauverbotszone
sind Hochbauten unzulässig.
Mit Einwirkungen aus dem Straßenverkehr (Staub, Streusalz usw.) muss gerechnet werden.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich das Bauvorhaben im Einwirkungsbereich der
Straßenemissionen befindet. Eventuell künftige Forderungen auf die Erstattung von
Lärmsanierungsmaßnahmen durch den Straßenbaulastträger können daher gemäß Ziffer VI/15
(2) der Verkehrslärmschutz-Erstattungsrichtlinien durch den Eigentümer nicht geltend gemacht
werden.
Es dürfen keine Abwässer in die Kreisstraßenentwässerung eingeleitet werden. Vorhandene
Entwässerungseinrichtungen (Sickerschächte, Einlaufschächte, Leitungen usw.) müssen
erhalten bleiben und dürfen nicht verändert werden. Der Zugang zu den
Entwässerungseinrichtungen durch den Straßenbetriebsdienst muss jederzeit möglich sein.

18.0 LÄRMSCHUTZ

Die Planungsflächen im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Verkehrslärm von der
Kreisstraße AÖ 22 ausgesetzt.
Die Schalltechnische Verträglichkeitsuntersuchung im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens
Babuungsplan Nr. 20 "Bergham Teilbereich Altenbuchner" Bericht Nr. M163027/01 vom
13.09.2021, Müller-BBM GmbH aus Planegg ist Bestandtei des Bebauungsplanes.
Die aufgeführten Normen sind bei der Gemeinde bei der Auslegung einzusehen bzw. beim Beuth
Verlag (Berlin) hinterlegt.

19.0 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ DER AN GEBÄUDEN BRÜTENDEN VÖGEL UND
FLEDERMÄUSE

Um einen Beitrag zum Schutz der an Gebäude brütenden Vögel und Fledermäuse zu leisten,
sollten an geeigneter Stelle Nisthilfen für Mehlschwalben und Mauersegler sowie
Fledermauskästen angebracht werden bzw. können auch in den Baukörper integriert werden.
Hohe Gebäude (über 6 m) eignen sich grundsätzlich, um gefährdeten an Gebäude lebende Arten
wie Fledermäuse, Mauersegler, aber auch Turmfalken und Dohlen etc. einen Brutplatz
anzubieten.
Entsprechende Informationen gibt es bei der unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt.

20.0 VERSICKERUNG VON NIEDERSCHLAGSWASSER

Unverschmutztes oder nur leicht verschmutztes Niederschlagswasser sollte möglichst immer vor
Ort versickert werden, um Kläranlagen, Kanalnetze und Vorfluter zu entlasten.
Dazu ist die Eignung des Untergrundes zur Versickerung nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik durch die Gemeinde zu prüfen. Im Bereich von Altlastenverdachtsflächen,
Altstandorten, Altlasten, Auffüllungen mit belastetem Material darf keine Versickerung von
Niederschlagswasser vorgenommen werden.
Soweit eine ordnungsgemäße dezentrale Versickerung verwirklicht werden kann, sind folgende
Punkte zu beachten:

• Niederschlagswasser ist auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Dabei ist eine
breitflächige Versickerung über eine belebte Oberbodenschicht anzustreben. Ist eine
breitflächige Versickerung nicht möglich, so ist eine linienförmige Versickerung z.B. mittels
Mulden-Rigolen oder Rigolen zu realisieren. Es ist eigenverantwortlich zu prüfen, inwieweit
bei der Beseitigung von Niederschlagswasser eine erlaubnisfreie Versickerung vorliegt.
Sofern die Voraussetzungen zur Anwendung der Niederschlagswasserfreistellungsverord-
nung (NWFreiV) und der Technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammel-
tem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) nicht gegeben sind, so ist bei
der Kreisverwaltungsbehörde eine wasserrechtliche Gestattung mit entsprechenden
Unterlagen zu beantragen.

• Um der Versiegelung des Bodens entgegenzuwirken, wird empfohlen, befestigte Flächen
möglichst durchlässig z.B. mit Schotterrasen, Rasengittersteinen o.ä auszuführen.

• Es wird empfohlen Tiefgaragen und zugehörige Abfahrten in die Kanalisation zu
entwässern. Sofern durchlässige Flächenbeläge in Tiefgaragen Verwendung finden, sind
hinsichtlich der Versickerung grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen wie bei
oberirdischen Anlagen. Hierbei ist vor allem der erforderliche Mindestabstand zum
mittleren höchsten Grundwasserstand zu beachten.

Die Fenster von Schlafräumen (Schlaf- und Kinderzimmer) sind an den Fassaden ohne
Planzeichen II.3.1.1 anzuordnen.
Ist dies nicht möglich, sind für Schlafräume an den gekennzeichneten Fassaden
zusätzliche Maßnahmen erforderlich, um eine ausreichende, permanente Belüftung bei
gleichzeitiger Einhaltung der o.g. Anforderungen an die Schalldämmung gegen
Außenlärm sicherzustellen. Hierfür kommen z. B. Loggien mit Außenverglasung,
Prallscheiben sowie Schallschutzfenster in Kombination mit schalldämmenden
Lüftungseinrichtungen in Frage. Diese Maßnahmen dürfen die o. g. Schalldämmung der
Außenbauteilkonstruktionen eines schutzbedürftigen Aufenthaltsraumes nicht
maßgeblich verschlechtern.
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